
Information für Eltern (bitte ggf. notieren oder abtrennen):  
 Bitte geben Sie Ihrem Kind (Ihren Kindern) nach Möglichkeit Turnbekleidung mit! 

 Das Betreuungsteam ist telefonisch zu erreichen unter: Tel.: 04442/2236 oder ersatzweise das Familienbüro     
(Frau Heffel), Tel.: 04442/886-5007 
 Betreuungsgeld an: Stadtkasse Lohne, IBAN: DE41 28050100 0072 4017 63 bei der LzO  
    (BIC: BRLADE21LZO) / Verwendungszweck: Ferienbetreuung „von… (Name des Kindes)“   

Ferienbetreuung für Grundschüler in der Stadt Lohne 
Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind für die Ferienbetreuung während der Osterferien 2024 an. 
Die Betreuung erfolgt an Werktagen montags bis freitags im Hort „Altes Museum“ (bei der Gertruden-
schule), Gertrudenstraße 15, in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr.  
Die Anmeldung ist verbindlich. Sofern die Ferienbetreuung nicht mehr benötigt wird, ist eine rechtzeitige 
Abmeldung unbedingt notwendig. Erfolgt die Abmeldung nicht, ist das Betreuungsgeld auch dann zu zahlen, 
wenn die Ferienbetreuung nicht in Anspruch genommen wird. 
Anmeldungen können bis spätestens 16. Februar 2024 bei der Stadt Lohne vorgenommen werden. 
Spätere Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. 

Gewünschte Betreuungstage (Bitte Zeitraum oder Tage angeben!) 

 

Name, Vorname des Kindes 

 
Geb.-Datum 

 

Anschrift 

49393 Lohne,  

Name, Vorname der Mutter 

 
Name, Vorname des Vaters 

 

Telefon 

 
E-Mail-Adresse 

 

Erreichbar während der Betreuungszeit (Telefon) 

 
Erreichbar während der Betreuungszeit (Telefon) 

 

Besondere Bemerkungen / Was die Betreuer wissen sollten! 

 
Die Kosten richten sich nach dem Einkommen der Eltern in Anlehnung an die Beitragsordnung für Kindergärten. Die 
Berechnungsgrundlage ist danach die Summe der positiven Einkünfte der Eltern im zurückliegenden Jahr abzüglich der 
steuerlich abzugsfähigen Sonderausgaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 des Einkommenssteuergesetzes (Vorsorgeaufwen-
dungen). Zusätzlich wird ein Freibetrag für Eltern mit mehreren Kindern, für die Kindergeld bezogen wird, in Höhe von 
3.835 € jährlich auf das anrechenbare Einkommen gewährt. Ein Geschwisterrabatt in Höhe von 30% wird eingeräumt. 
Die Einstufung in die Beitragsordnung erfolgt durch die Eltern. Wir behalten uns jedoch eine Stichprobenprüfung vor. 
Bitte kreuzen Sie nachfolgend Ihren Beitragssatz unbedingt an! 
 

Bei einem Jahresein-
kommen 

Pro Betreuungstag 

 1. Kind 2. Kind (- 30 %) Ab 3. Kind (- 50 %) 

bis 26.000 Euro  5,50 Euro  3,85 Euro  2,75 Euro 
 34.000 Euro  7,00 Euro  4,90 Euro  3,50 Euro 
 44.000 Euro  8,50 Euro  5,95 Euro  4,25 Euro 
 57.000 Euro  10,50 Euro  7,35 Euro  5,25 Euro 
 68.000 Euro  13,00 Euro  9,10 Euro  6,50 Euro 
ab 68.001 Euro  14,00 Euro  9,80 Euro  7,00 Euro 

 

Das Betreuungsgeld (Anzahl der Tage x Beitragssatz nach Einkommensstaffelung)  
muss spätestens fünf Tage vor Beginn der Maßnahme an die Stadtkasse Lohne überwiesen sein.  
→ Bankverbindung LzO Lohne, IBAN: DE41 28050100 0072 4017 63 (BIC: BRLADE21LZO)  
→ Verwendungszweck „Ferienbetreuung von (Vor- und Zuname des Kindes angeben!)“  

Hiermit bestätige ich die Anmeldung. 
 
Lohne, den       
 
 
_________________________________ 
  (Unterschrift) 

Die Überweisung des Betreuungsgeldes wird 
bestätigt. 
 
 
       _______________________ 
(Datum) (Unterschrift eines Elternteils 
  oder Stempel und Unterschrift  
  der Bank) 

----------------------------------------------------------- Hier abtrennen! --------------------------------------------------------- 
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